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Ma« «»omitrt st« »«» z. «.'««» w «»r«, m» »«» >5« vs» Monnement «r oder ?r «!««»
aven Postàmeer». 4^> VOO» tettnhr ist in Bern « Fr. bK. «no nusser Ber»

rostkeo Fr. btz.

Da ncue Schweizerische Republikaner.

Mittwoch, den 4 November lgoi. Siebentes Quartal. Den r) Brümaire. X.

Helvetische Tagsatzung.

Fünf und dreyßigste Sitzung/ -7. Weinm.
(Beschluß.)

Achte Wahl: B. Sprecher/ Präsident des '

Prâfeklurralhcs vom Canton Rhàtien, wird im ;ten
Stimmenmehr mit ;; Stimmen ernannt. l

Erstes Stimmenmehr: Sprecher hat 15, Farina
^

Dep. 8i Pscnningcr Dep. 6, Wcgmann Dep. 7,
Gmür Dep. ;, Weber Dep. i, Lanther Min. i,
Maghctti Verw. 2, Wyß Verw. i, Mittelholzer

Gesetzg. Laflechece Dep. 1, Graf Dep. 1, Secre-

tan Exdir. i, Anderwerlh Dep. 2 Wyttenbach Gesetzg.

1/ Heer Slatth. 1 Stimme.

Zweytes Stimmenmehr: Sprecher 21, Pfenninge«

1;. Wegman 8» Farina 9, Gmür 9, Mgghetti i,
Mittelholzer » Stimme.

Drittes Stimmenmehr : Sprecher ; ; / Farina 8,

Wcgman ; / Pfenninger 2 Stimmen.

Neunte Wahl: B. Pfenninger, Mitgl.
der helvelis Tagsatzung, wird im 5ten Stimmenmehr

mit ;; Stimmen ernannt.

Erstes Stimmenmehr: Pfenninger hat 14, Weg«

man Dep. 7, Graf Gesetzg. 5, Farina Dep. 4/
Mittelholzer Gesetzg. 4, Gmür Dep. ;, Augustini

Dep r, Lanther Min. i, Rolhplej Min. 2 Ger-

mann Exrepr. >, Schlumpf Gesetzg. 1, Escher Verw.

l, Andcrwerth Dep. «, Esther Gesetzg. 2, LandiS

M. D. > / Barras Dep. 1 Stimme.

Zweytes Stimmenmehr: Pfenninger 24, Wegman

Farina 6, Mittelholzer 6, Escher Gesetzg. 5,
Graf Gesetzg. 4, Gmür Dep. 2 Stimmen.

Drittes Stimmenmehr: Pfenninger 29, Wegman

9, Escher 8, Farina 8, Miltelhdlzer 6, Graf 2 St.
Viertes Stimmenmehr: Pfenninger 29, Escher 21,

Wegman 6, Farina z / Mittelholier s Stimmen.

Fünftes Stimmenmehr: Pfenninger;;, Escher 21,
Wegman ; Farina 2 Stimmen.

Zehnte Wahl: B. Graf, Mitgl. des gcftzg.
Raths, wird im 4ten Stimmenmehr mit ; 6 Stimm?!«
ernannt.

Erstes Stimmenmehr: Graf hat 1;, Mittelholzer
Gesetzg. 8, Laflechere Dep. 5, Farina Dep. 4, Se,
cretan Exdir. i, Rüti Dep. 1, Carrard Gesetzg. 2,
Gmür Dep. 2, Geiser Dep. 2, Reynier General der

Div. 2, BarraS Dev. i, Rogg Dep. i, Saussure

Dep. l, Auglistini Dep. 2, Germann Exrepr. 2,
Reverdi! Dcp. », Suter Exrepr. r, Andcrwerth Dep.
2 Stimmen.

Zweytes Stimmenmehr : Graf 21, Lafl-'chere 10?

Mittelholzer 8, Anderwerlh e, Farina ;, Gmür 4,
Reynier ;, Carrard ;, Augustini 2 Stimmen.

Drittes Stimmenmehr: Graf 26, Lafl.chere ii?
Anderwerlh e, Carrard 4, Gmür Farina
Reynier 2 Stimmen.

Viertes Stimmenmehr: Graf ;6, Laßechere 1»,
Anderwerth 4, Gmür 2, Carrard 1, Mittelholzer^
1 Stimme.

Eilfte Wahl: B. Laflechere, Mitglied de?

Tagsatzung, wird im yten Stimmenmehr mit zi
Stimmen ernannt.

Erstes Stimmenmehr: Laflechere 9, Farina Dep. 5,

Vetsch Dep. 8, Obousstier Chef de Bur. im Finanznà
2, Meyer Dep. i, Gmür Dep. ;, Begos Min. 1,
Reynier Gen. », Heer Stath. 4, Anderwerth Dep. 5,

Kubli Exseu. r, Carrard Gesetzg. 1, Weber Dep. r,
Mittelholzer Gesetzg. 1, Legler Dep. 1, Rothplez Min.
2, Marca Dep. 2, Lanther Min. 1, Zihlmann Dep.

i Stimme.
Zweytes Stimmenmehr: Laflechere»;, Anderwerth

il. Farina 9, Vetsch 10, Rothplez 4, Heer 6,
Begos 2, Obousfle? 2/ Gmür 1 Stimme.
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Drittes Stimmenmehr: Laflechere ^5, Anderwerth

12, Obvussiier 2, Hccr 6, Farina ei, Vttjch 11,
Rothplez ; Stimmen.

Virries Stimmemnehr: Laflechere 1;, Anderwerth

z?, Farina 8, Vetsch Heer 4, Rothplez i St.
Fünftes Stimmenmehr: Laflechere 17, Anderwerth

2Z/ Vetsch 16, Heer? Stimmen.
Sechstes Stimmenmchr: Laflechere is, Anderwerth

25, Vetsch 14. Stimincn.
Siebentes Stinunenmehr: Laflechere 19, Ander-

werth 24, Vetsch 1? Stimmen.
Achtes Stimmenmehr: Laflechere 28, Anderwerth

28 / Vetsch ; Stimmen.
Neuntes Stimmcnmehr: Laflechere zi, Anderwerth

28 Stimmen.

B e r N, 28ter Weènmonat.
XX.

Botschaft der BB- D o! der und Savary
an den gesetzgebenden Rath.

B. G e se tzg eb e r Die Freunde des Vaterlandes
schmeichelten sich vergebens/ daß die allgemeine heloct.

Tagsatzung den einmüthiqen Wunsch des Voltes zu

einer Vereinigung der Partheyen und der Meynungen
erfüllen würde; vergeblich erwarteten sie von derselben

jene Mäßigung in ihren Grundsätze:,/ jene großmüthige

Duldung der verschiedenen Meynungen/ welche die

ersten Tugenden jedes Staatsmannes sind/ und die

jeder rechtliche Mann nie aus den Augen verliert.

Die Stärke des Ehrgeitzes und der Selbstsucht haben

diese Hoffnung.« alle noch einmal getäuscht.

Am Zy. May war dem Volke eine Verfassung be-

kannt gemacht worden; keine der verschiedenen Par-
theycn sah ihre Wünsche in derselben gänzlich erfüllt/

twd zeigten schon damals ihre Abneigung gegen diese

Verfassung; hingegen alle wohlmeynenden und einsichts.

vollen Bürger schlössen sich aus den gleichen Gründen

um dieselbe an.

Der gröste Theil des Volkes/ der Stösse der Revo,

schon und der Veränderung müde/ ertheilte dieser Ver-

sassung, indem es die zu ihrer Bewcrkstelltgmig nölhi-

gen Versammlungen und Wahlen ohne Widerspruch

vornahm / seine stillschweigende Beystimmung.

Schon diese Beystimmung machte der allgemeinen

h.ionischen Tagsatzung zur Pflicht deren Daseyn übn-

gens bereits einen Theil dieses Verfassungsentwurfes

e-Mt?, ihn zum ersten Gegenstande und Leitfaden

cha-'c chi chchchlZU wählen..

Eöen dieses war auch die bestimmte Vorschrift der
Gesetze/ unter welchen ihreZusammenderufung vor sich
gieng. Statt dessen sah man die Tagsatzung' schon in
ihre» ersten Sitzungen und seither jenen Leitfaden ver.
werfen / und sich in den Irrwegen einer falschen Dslitik
verlieren/ die das Glük und den Wunsch des Volkes,
die Gewogenheit mid den Beyfall des Auslandes für
nichts achtet/ und dieselben ohne Unterlaß der trotzigen
Bestimmtheit metaphysischer Grundsätze aufopfert/ gegen
die sich Erfahrung und Thatsachen laut empören.

Diese falsche Richtung war anfänglich die Wirkung
der heimliche» Bemühungen einer kleinen Anzahl Man-
ncr; aber bald ließ sich die Mehrheit selbst von ihnen
auf Abwege führe»/ und sobald ihre Ucbermachi ge.
sichert war/ so sahe man sie alle Riiksichten beyseite
setzen. — Nun überließ jede Parth-y sich ihm, Lei,,
denschafien; unter ihnen begann ein offmer Kamps.

Die Minderheit iah keine Zuflucht als in ihrem
öffentlichen Austritte; die wahre Vollmacht der Nation/
die Tagsatzung hörte in diesem Augenblicke auf.

Die obsiegende Parthey/ welche nun jeden Widerstand
verdrängt hat/ eilte/ ihr unförmliches Werk zu vollen-
den/ sich die öffentlichen Stellen zuzueignen, und jh.
reu Sieg zu befestigen.

B. Gesetzgeber! Die unterschriebenen Vollziehungs;
Räche sind entschlossen/ einen lezten Versuch zu wagn,/
um der Einführung einer Ordnung der Dinge zuvorzu-
komme»/ welche die Nation selbst früher ober später
als unerträglich abschütteln würde.

Sie sind überzeugt, daß die Rettung der Schweiz
nie die Folge des Steges einer einzelnen Parthey,
sondern nur der Vereinigung aller Partheyen seyn kann,
daß sie nicht mit der Trennung der Schweiz von dem
Interesse anderer Staaten und ihren Verhältnissen be,
stehen kann, sondern daß wir im Gegentheil in dem
Beyfall und Wohlwollen derselben ihre heiligste Sicher-,
hcit suchen müssen ; baß der Wille des Volkes und die
Einsichten der würdigsten Männer zu Rathe gezogen
werden müssen; daß endlich ste allein in dem Versas,
sungsentwnrfc vom 29. May gefunden werden kann.

Die unterzeichneten Mitglieder des Bollz. Rathes
haben die Ehre, Ihnen zur Einsicht die abschriftlichen
Akten zu Ihrer Berathschlagung zu übersenden.

Sie legen Ihnen, B. Gesetzgeber, auch den Gut.
wurf eines Gesetzes vor,, welches im Sinne Ihrer
Berathungen verfaßt ist.

Sie laden Sie ein, dasselbe ohne Verzug anzuo
uchMN..



Von Ihrem Entschluß hangt das Schiksal misas
Vaterlandes in diesem Augenblicke ab.

Been, de» 28. Weinmvnat r8-->.
Die Mitglieder der vollziehenden Gewalt,

D 0 l d e r. S ava ry.
Im Namen der vollziehenden Gewalt,

derSccretàr, Mousson.
Dem Original gleichlautend:

Bern, den 29. Wcinmvuat iZoi.
Der Seccclar der vollziehenden Gewalt,

M 0 u s so n.

XXl.
E r k l ä ru n q d er n 0 ch in Bern anwesen.

den Mitglieder des Vollz. Rathes,
vom zoten We in m on at.

Die Bürger Zimmcrmntm, Schmid, Rültimann
l »d Usteri, am 28. Weinmonat um 2 Uhr Morgens
durch den Poiizeyminister von Bewegungen die in der

Stadt vorgehen, unterrichtet, traten in der Wohnung
des B. Schmid zusammen und beschlossen, sich sogleich

in den Versammlungsort der Sitzungen beS Vollz.
Raths zu begeben, und ihre beyden übrigen College«

dahin ruffcn zu lassen. Der Wachehabende Offizier,
Bürger Benz, zeigte ihnen an, daß er von dem hcl-

velischen Piatzcvmmandant Befehl erhalten hab-, nie-

mand herein zu lassen. Nachdem die vier Mitglieder
des VoilzkhungsrathS sich ihm zu erkennen gaben und

ihm erklärten, daß sie nicht unter den Befehlen des

helvetischen Platzcommandant, sondern dieser unter den

ihrigen stehe, anerkannte Bürger Benz seine Oberen.

In dem Versammlungsorte der Sitzungen des Voll.
ziehnngsrathS wohin sich auch der Minister der Polizey,

Bürger Meyer, und der Minister des Innern, Bürger
Nengger, begeben hatten, liessen die Mitglieder des

Vollzsthungsraths den Kriegsminister mrd dm General-
Sccrelär rnffeu, welche aber nicht zu Hause getroffen

wurden. Indessen hatte der Wachehadende Offizier
von dem helvetischen Platzcommandant neue Ordre
erhalten, niemand weder herein noch heraus zu lassen,

und einige Augenblicke nachher, war sein Posten ab-

gelöst und verstärkt worden.

Um 7 Uhr trat der Bürger Andcrnmtt, Oberst, m

Begleit des Bürger Scheuchzers, Angestellte« im Knegs,
Ministerin, i» das Zimmer, und übergab den Mit-
gliedern des Vollzichnngsraths, eine von den Bürgern
Dolderund Savary, als Mitgliedern der vollziehenden.

Gewalt und Mousson als Sccrelär unterzeichnete Ab->

schuft eines vom W-inmonat datirten Accretes des
gesetzgebenden Rathes, wodurch den drey MikgMdecw
des Äollziehungsraihs, welche nicht Mitglieder der
helvetischen Tagsatzung sind, die Ausübung der voil--
ziehenden Gewalt provisorisch übertragen wird. S-e
übergaben dem Bürger Rüttimann eine Einladung dea?

Bürger Dolder und Savary, die derselbe sogleich durch
sein bereits bekannt gewordenes Schreiben beantwortete.
Der Bürger Anvcrmait zeigte zugleich den verstimmet,
ten Mitgliedern au: Sie können sich, jeder son ihm»
im Begleit einer Ordonnanz, nach Hanse begeben. Die
vier Mitglieder des VollziehungsralheS und die beyde»
Minister wiest» diese» Antrag mit Unwillen von sich

und erklärten: Sie werden sich nicht von Bewaffneten
begleiten lassen sondern sie verlangen frey nach Haust
zu gehen. Die Bürger Andermarc und Scheüchzcr eul-
ferme» sich hierauf, nachdem sie erwiedert h»tcn, es'
dürffe niemand ohne Sicherheitscarlen auf den Sleassw
erscheinen.

Mit seiner Antwort an die Bürger Dolöer und Sa-
vary, begehrte nun der Bürger Rüttimann zu gleicher
Zeit, Slcherheiiscartcn für die vier Glieder des Voll-
ziehungsralhs und für die mit ihnen versammelten zwey-

Minister. '

Nach Verflnß von zwey Stunden traten der Bürger
Andermatt,Zin Begleit des B. Doldecs Chefs,des Hu a-
rencorpS, und des B. Wyttenbachs, Piatzcvmmandgi.l,
in das Zimmer um anzuzeigen: die Consigne wegen
der Sicherheitskarten sey aufgehoben, die Thüren des

Hauses würden während fünf Minuten offen bleiben,
und hernach wieder geschlossen werden. Sie entfernten
sich, und die vier Glieder des Vollziehungsraihs nebst

den zwey Ministern begaben sich nach Haust.

In Erwägung, des hier dargestellten Verfahrens,-
und nach Ansicht einer von den Bürgern Dolter und'

Savary unterzeichneten, geduckten, und vom 28len
Wcinmonat datirten Botschaft an den gesetzgebenden-

Rath, in deren Begleite das oben erwähnte Dccret
vom 2?ten Weinmonat, einer in der Nacht vom-

27tcn auf den 28ten, ohne Vorwissen der Mehrheit dÂ
gesetzgebenden Rathes zusammenberussenen Minderheit'
desselben vorgelegt und von dieser lezterw «ngensmmsw
worden;

In Betrachtung, daß die aus den Bürgern Destcr'
und Savary bestehende Minderheit des Vollz. Nuchs
nicht befugt war, eine Botschaft und' einen Deereâ



Norschsag zu Übertragung der vollziehenden Gewalt
auf ihre Personen, an den gesetzgebenden Räch zu senden ;

Z„ Betrachtung, daß eine Minderheit des gcsetzge

benden Rathes nicht befugt war, über eine solche Bot»
Mast zu berathen, und daß ffe dem Antrag der B.
Dolder und Savary, keine gesetzliche Kraft geben konnte ;

Erklären die unterzeichneten noch in Bern anwesenden

Mitglieder des VoUziehungsrathS: daß der Vollz.
Rath durch Gewalt der Waffen allein aufgelöst
worden, und daß ffe sich aller Verantwortlichkeit
für die Folgen dieses Schrittes feyerlich vor den

Augen der Nation entladen.

Bern den zo. Weinmonat lgor.
S chmiv.
Vincenz Rüttimann.
Uster,.

XXII.

A« den Herausgeber d es N eu e n Sch w ei»

zeri schen Republikaners.
Bürger!

In der Voraussetzung, daß Sie in Ihrem Blatt
von all denen Ereignissen, so theils in der Nacht vom
27ten dieses Monats, theils an dem darauf gesolgten

Tage vorgefallen sind, umständliche Nachricht erthei.
len werden, ersuchen wir Sie, auch gegenwärtige
unsere Erklärung darinn aufzunehmen.

Wir, die Unterzeichneten, erklären, daß wir am
s?ten dieses zu keiner Sitzung eingeladen worden, noch

irgend einer beygewohnt, mithin an dem unter diesem

Tage ausgefertigten Aecret keinen Antheil genommen
haben. — Daß wir erst am -Lten in der Frühe um
fünf Uhr die Einladung plötzlich auf dem Rathhaufe

zu erscheinen, erhalten, und derselben zufolge uns ein.

gefunden haben, daß wir dorten in der Zahl von 24
Mitgliedern versammelt, über den von der durch obiges

Décret errichteten vollziehenden Gewalt emgeschikten

Keietzvorschlag uns berathen ; und endlich daß wir unse-

rer heiligsten Wicht und der Unabhängigkeit unserer

Nation angemessen geglaubt haben, der vorgeschlage-

Mi Maßnahme nicht beyzustimmen.

Pem, den zi» Okt. rZor.
Lan g.

Inde r ma t t en.

Pfyffer.
Caglion i.

Gesetzgebender Rath, 2z. September,
(Fortsttzting.)

Von der Mehrheil und zwey Minderheiten der Cri.
minalgesetzgcbungscsmrmßion werden zwey schriftliche
und ein mündliches Gutachten, samt àm Gàor.
schlag, in Folge eines Antrags eines Mitglieds vom

zu Bestrafung politischer Vergehen gegen die
äussere und innere Sicherheit des Staats, vorgetrag-m,
wovon die zwey ersteren z Tage auf dem Canzleyiisch
liegen bleiben, und dasjenige der einen Minderheit,
bis zur Behandlung dersilben, ebenfalls schriftlich er)
wattet wirb.

Folgendes Gutachten der Polizeycommißion wird ver.
lesen und für Tage auf den Canzleyiisch gelegt:

B. Gesetzgeber! Durch das Gesetz vom 21. KM
l?y8, welches die Dlstriktseintheilung des Ct. Bern
enthielt, wurde Thurncn als das Haupcort des Di»
str-kts Nieder festigen angegeben. Diese Angabe veran.
laßte eine große Anzahl Bürger aus der Gemeinde
Kirchthurnen, mit einer Bittschrift bey den vormaii.
gen gesetzgebenden Rath einzulangen, und begründet
auf Freyheit und Gleichheit und auf den Umstand,
daß sie als Bewohner des Landgerichts S-.ftigen, Bür.
ger von Bern seyen, und diesen das Aecht zustehe,
allenthalben Wein auszuschenken, um die Gestattung
eines Wirihschastsr-chts in der Dorfgemeinde Kir.
chcnlhurnen, weil daselbst die Kirche, das Pfarrhaus,
Gefangenschaften, und ein Kramladen sich befänden,
und sie nun die Ehre hätten, das Haupiort des Dt-
sicikts zu seyn, zu bitten. Auch fügten sie bey, daß zu
Ausübung des begehrenden Wirthschastsrechts, in einer
ganz neu erbauten Wohnung des B. Wafer ein sehr
dienliches Gebäude auSgemitielt sey.

'

Auf dies- Bittschrift bewilligten die gcsctzgeb. Räthe
den 14. Aug. 179z, das Verlangte.

Unterdessen war Kirchenihurnen nie das Hauptort
des Distrikts Niedersesttgm, sondern da schon vor.
mals das eine halbe Viertelstunde davon entlegene
Mühlethurnen, eine Gerichtsstelle enthielt, so versam.
melte sich auch vom ersten Augcnblik an und noch bisher
das DlstriktSgericht Niederseftjgen zu Mühierhurnen,
hingegen hatte die Errichtung der WirtlMqst zu Kir.
chenthurnen, deren Bewilligung von der Gemeinde
unter gewissen Bedingungen an den B. Was« abge-
treten wurde, dennoch ihren Fortgang.

(Die Fortsetzung folgt.)
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